
 

▪ Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag – öffentliche Sitzung vom 06.11.2025 Seite 1 

 

 BESCHLUSSPROTOKOLL 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

◼ TOP 2: Kreishaushalt 2026 / 2027 - Vorberatung Teilhaushalt 7 "Jugend & Familie" 

für den Kreistag  

 

◼ TOP 2.1: Kreishaushalt 2026 / 2027 - Vorberatung des Teilhaushalts 7 auf der Basis 

des Variantenpapiers und allgemein  

 
Die Vorsitzende ruft die einzelnen Tagesordnungspunkte 2.2. bis 2.6 auf. Für die jeweiligen 
Beschlussempfehlungen an den Kreistag wird auf die einzelnen Tagesordnungspunkte ver-
wiesen. 
 
Nach TOP 2.6 „Stellenveränderungen ab dem Haushaltsjahr 2026/2027 - THH 7“ ergeht wei-
terhin nachstehender 
 
Beschlussvorschlag an den Kreistag: 
______________________________________________________________________ 
 
Dem Entwurf des Teilhaushalts 7 „Jugend & Familie“ des Kreishaushalts 2026/2027 wird in der 
vorberatenen Fassung zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
 

◼ TOP 2.2: Fortsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im THH 7 für die 

Haushaltsjahre 2026/2027  

 
Im Laufe der Diskussion des Tagungsordnungspunktes werden Änderungsanträge gestellt und 
je gesondert zur Abstimmung gebracht. 
 
Herr Jörg Mauch als Vertreter der Jugendverbände stellt folgenden Antrag bzgl. der Ziffer 1 
des Beschlussvorschlages: 
 
 

Öffentliche Sitzung Nr. 7 des Jugendhilfeausschusses 

▪ Termin:   06.11.2025 

▪ Ort:  Landratsamt Lörrach 

▪ Uhrzeit:  15:00 Uhr - 15:58 Uhr 
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„Die Haushaltsmittel für das Jugendförderprogramm werden wieder auf den ursprüngli-
chen Haushaltsansatz von 2024, d.h. auf 172.500 €, zurückgeführt.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 2 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 

 
 
KRin Margarete Kurfeß stellt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Antrag bzgl. 
der Ziffer 1 des Beschlussvorschlages: 
 

„Reduzierung der zur Verfügung stehenden Mittel für das Jugendförderprogramm um 
20.000 €“. [anstelle der ursprünglich vorgeschlagenen 30.000 €] 

 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen 

 
 
Der ursprüngliche Beschlussvorschlag der Verwaltung in Ziffer 1 bleibt unverändert: 
 

„Reduzierung der zur Verfügung stehenden Mittel für das Jugendförderprogramm um 
30.000 €“. 

 
Es ergeht nachstehender 
 
Beschlussvorschlag an den Kreistag: 
______________________________________________________________________ 
 
Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden folgende Beschlüsse gefasst:  
  
1.) Reduzierung der zur Verfügung stehenden Mittel für das Jugendförderprogramm um 
30.000 €  

 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 
 

2.) Reduzierung der Weiterbildungsmittel im Projekt „Alle dabei – wir für die Kinder im 
Landkreis Lörrach“ um 30.000 €  

 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen 
 

 

 

◼ TOP 2.3: Anträge der Städte Rheinfelden, Lörrach und Weil am Rhein, der Gemeinden 

Maulburg und Schliengen und des Landkreises Lörrach auf Aufstockung der 

vorhandenen Stellen sowie die vereinbarte Dynamisierung der Fördersätze  

 
Es ergeht nachstehender 
 
Beschlussvorschlag an den Kreistag: 
______________________________________________________________________ 
 

1) Entsprechend des Ergebnisses aus der Bedarfsermittlung werden die Stellendeputate 
der Schulsozialarbeit ab dem 01.01.2026 um 2,3 VZÄ erhöht und die anteilige Förde-
rung dementsprechend gewährt. 
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2) Die vereinbarte Dynamisierung der Förderung der vorhandenen Stellen um 46.800 
EUR für 2026 und 55.000 für 2027 wird beschlossen. 

3) Dem Antrag des Schulträgers der beruflichen Schulen (Landkreis Lörrach), die 
Schulsozialarbeitsstellen an den beruflichen Schulen als Poollösung zu führen, wird 
stattgegeben. 

 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
 

◼ TOP 2.4: Rechtsberatung und anwaltliche Vertretung bei gerichtlichen Verfahren im 

Rahmen der Geltendmachung des Anspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen 

und in der Kindertagespflege § 24 SGB VIII  

 
Es ergeht nachstehender 
 
Beschlussvorschlag an den Kreistag: 
______________________________________________________________________ 
 
Dem Planansatz in Höhe von jeweils 20.000 € zur Deckung der Kosten der Rechtsberatung 
und anwaltlichen Vertretung bei gerichtlichen Verfahren im Rahmen der Geltendmachung des 
Anspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für die Haus-
haltsjahre 2026 und 2027 wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
 

◼ TOP 2.5: Anpassung EDV an neue Gesetze/Systemumstellung Hilfen aus einer Hand  

 
Es ergeht nachstehender 
 
Beschlussvorschlag an den Kreistag: 
______________________________________________________________________ 
 
Aufgrund der Umsetzung zur inklusiven Jugendhilfe und der damit verbundenen Systemum-
stellung ist in 2026 (einmalig) ein Aufwand in Höhe von 20.000 € und für 2027 (einmalig) ein 
Aufwand von 5.000 € erforderlich, um die mit dem Systemwechsel notwendigen EDV- Anpas-
sungen vorzunehmen. 

 
Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
 

◼ TOP 2.6: Stellenveränderungen ab dem Haushaltsjahr 2026/2027 - THH 7  

 
Es ergeht nachstehender 
 
Beschlussvorschlag an den Kreistag: 
______________________________________________________________________ 
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Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag nachfolgende Beschlussfassung: Den Ent-
fristungen und den Verlängerungen von Stellenanteilen im THH 7 sowie den Stellenstreichun-
gen auf Basis des Haushaltsentwurfs 2026/2027 wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, einstimmig 
 
 

◼ TOP 3: Laufende Geldleistungen für Tagespflegepersonen  

 
Es ergeht nachstehender 
 
Beschluss: 
______________________________________________________________________ 
 
Die laufende Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen wird ab 01.01.2026 für Kinder 
über drei Jahren einheitlich auf 8,20 € je Betreuungsstunde festgesetzt. 

 
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
 
 
 

 

 
 


